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der Beilagen···.zuden stenogra}'h!5cJ:'!en:Protokol!en····aeg Na~tori~tf~t~9::~~:i 

~'REPUBLIK OSTERREICH . -, Xlt,~eS~!,fs.~~~~~?~~~~~' . ~---,,",,~-:~,::: 
,- ' .... "",, .. : 

BUN DESM 1 N ISTERI UM 
FORLAN DE SVE RTE I DI G UN G 

Zahl 8.152-PriiGB/71 

Brief der 1700 Offiziere des' äster-ZU 

TL t.,i! ft\. B~ ,; 
'b9Ji /J,' 

reichischen Bundesheeres an die"präSlam ... ",.9" I""'Au~---j9': 71 
Abgeordneten zum Nationalrat; , ~ 

Anfrage ,der Abgeordn~ten 1ÖDLING, 
MAR'HAlJ-SCHLOSSrm und Genossen an den 
BU~ldesminister für Landesverteidigung, . 
Ur. 698/J 

'An die 

Kanzlei des Pr~sidenten 

des ~ationalrate~ 

Parlanent 

1010 ,VI i e· n 

In Beantwortung der in der 'Si t.zung des Natiorlalrcites 

am 16. Juni 1971 seitens der Abge ordneten TÖDIJING, 

I',IARi'lAN-SCHLOSSER und Genossen überreichten, an mich geo::-' 

richteten AnfrageNr. 698/J beehre ich mich'folGende!~ 

mitzuteilen: 

,Zu 1:' 

Ohvohl im Bericht der Bund.esheer-Reformkor.JI!lissioneine 
:' ".,:, -

geschlor5sene Darstellung der sogenannten Itflank:Lei'enden ". .:' 
.. .'. ' . . 

Maßnahmen 11 zur Herabsetzc.ngder Prtisellzdienstzeit' ,nicht.' . 

enthal ton ist, können dem zusamfflcnfassenden Bericht 'dieser, 

Kommission' eine Reihe· derartiger ErrlI?fe}üungen ,ent,,nommen 

werden, auf die die Be zeic~nung"flan2-{ie:yoende Hai2riClh!:1en'" .... '.. .". " 

'zutreffen dürfte. Die nachfolgendenAusfÜ}~:buJ1gen:"beziehen 
sich auf die in Betracht komnenden Abschnittedeserw~hnten 

Ko:noissionsberichtes (l{ilfLV R 4l14, Seiten~ahl): 

j. 

. ,I .' . 
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lI])ie ,Bund esheer-Rcformkomnh_sf3ion er.mfiehlt 
_dei Bundesregierung, far all~ Frag~n der 
umfassenden 1andesveTteidig~ng~eine 'KOordi­
nierungsstel1e einzurishten. Als am ,si])n­
vollsten vlirod diese Kdord'ihie'rung im illundes­
kanzl cramt erachteto" (s. 620 ben). 

. , .' 

])iese Materie fällt nicht in den Rahmdn,des 'Bundesgesetzes 

","c, ,vom 15. Jul:L 1971, BGBl. Nr. 272, mit dem wehrrechtliche 

Bestirn,i1lUngen neue:rlich geändert werden (iin'fole;enden kurz 

"Vlehrrechtsnovelle 1971"), sie vmr:de v.ielmehr in dem' zür 
BegutachtunG versendeten Entwurf' eines Bundesministerien­

gesetzes 1971 entsprechend berücksichtigt. 

"])ie unterste Grenze einer noch vertretbaren 
Grbße °d~r Bereitschaftsverbäride liegt bei 
6 13rigade-Kampieruppen 11 (s. 7 unten). 

])a grundsätzliche Fragen der Heer'esorganisation und dami ~"" 
der Eereitschaftsverbünde ger.~üß § ,13 des Vlehrgesetzes durbh 

die Bundesregierung zu be;timmen sind, wur~e diesbezüglich 
eine Einarbei tün[~ in die "\'fehrrechtsnovelle 1971" nicht 

vorgesehen. ES erscheint jedoch ~nteressantdarauf hi~zu-
. . . . 

weisen, daß diese Forderune;nach den'1968 ausgegebenen 
Friedensstärkenachweisungell für die Brfg~den o11nein Gru;d-' 

aus bildung' befindl iche 'ilehrpflich tige' (1.ois 3 •. hz\'l. L . und 
_ 2. Aus bildungsmonat ) folgende Stärke" ergibt: 

4 Panzergrenadierbrigaden cl 1889 
2 JugeTbrigaden cl 2458 .--
ZV/ü3chensurn.me 6 Brigaden. "._. 

(aer Landstreitkräfte) 
Fliegerbrigade (3119) ohne die 
Fliegerhorstabteilungen (1391) 

Luftabwehrbrigdde 
Zwischensumme Luftstreitkräfte 

GesamtsUl:lme (6 Brigaden -I- Luft'-
strei tkräfte), 

7556 
4916 

12472 

1728 

967 
2695 

15167 

Mann 

.' !,:a~n 
Mann, 

llann-

[.lann· 
r,Iann 

11aJ:1n 

• 

:( 

. ~:. 

. -
, , 
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"Der Bundesminister für Landesvo:cteidigunß 
würe daher lffiRähmen seiner Be:fur;niDD8 zü , 
ermlichtiGen, bei G~f~~~ im VerzuKrecion~le 
Teile der Landwehr in'bisonders bedröhten ' ' 

'Räumen aufbi eten zu können." (S'~' 8 oben) 0 ' 

Durch die in der "Wehrrecht'"snovclle 1971" für.2.uß,er­

gewöhnliche Verhlil tnissevor'ge'8ehenen aUßerordentlich6n 

Übungen ist dieser Forderungvoll~ entsprochen. 

"Die Ausrichtung aufde'0 VerteidigungGfall 
verlangt die Festlegung eines Rahmens von 
150.000 Mann in der 1. Phase und von 30C.000 Mann 
inder 2. Phase".'(S~ 8 Mitte). 

,': 

Auch die Organisation der Landw.eh:r bZrI. des Hc:i,b-Heeres, 

hat gemäß §, 13 des WehrgeSetzes die Btindesreeieiung zu. 

bestimmen. Dah~r rlurde von einer diesbezüglichen Ein-

arbei tung in die "WehrrechtGnovelle 1971 U Abstand gcnor:rrn.en. 

In diescl7l Zusammenhang dcn~;fbeme:r'lc:t v/erden, daß d,ie ff\'/ehr­

rechtsnovelle 1971"auf:Ortänisation und Stärke der Land­
\':ehr l~c>'iY1"'l' un"'l'++e11~"~eY1'-:"'l'Y1f'l'u: p 'Y\i"~m,t l,....,r"l (ll'e~' Frl'I?-l,tuTl!,-r" ' 

,J.. "'''-V...J..._~V... 1~ .. 1. v iJ. -'-- IJ~~ .... ..L _J .... _ .......... ~V ........ -:-1.;.1:... t.i._J.U -t """-' -~-.... --J 

der best~hend~n Mob-Verbände solange sich~istellt, ~is~, 

eine entsprechende Umbeorderung d'e1" Reservisten er'folgt 

se in v/ird. I 

"ALle wesentlj.chenVerbände und KOr.TI::1anden der 
IiuftDtrei tkrüfte müssen_daher,~:eile der 
Be~eitschaftsver,tiinde sein, \':eil sie schon 
im Frieden stö-ndig .im :<;insatz' zu ste~1en haben." 
(S 0 9 oben) q , ',' " " 

Aueh diese oreanisatorische:Prage ist gemäß § 13' des Wehr­

gesetzes letztlich von der I~undem!'eGierung zu bestimmen. 

Bei dieser', Geleeonhei:t ,darf: ich darcwf .n.inv:eisen, daß die 

,Bund.esregierung in allen ,Phasen der, Verhandlungen über die 
. ' 

Ir[[ehrr'ech't!:;novelle 19i1 11 'von i~rer J,Ielm,l,ng, dic.,'sichdies-, ',' 

bezüglich r.:li tden Vorstellungen der Bunde'sheer-Refo'~m':" 
kommission deckt, nie abgegangen ist# 

" 

\ 
I; 

, ' 
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"Für den Einsatz der Landwehr 'ist eine syste­
matischeHandhabuTIg von ReserveUbuncen uner­
läßliche Voraussetzung_ 11 (S. 9 unten). 

Inder nunmehr verabschiedeten IIWehrrechtsnovelle 1971" 

ist vorgesehen, daß 30 Tag~ Truppenübungen innerhalb von 

5 Jahren nach Ableistung des Grundwehrdienstes, weitere 

'30 Tage TruppenUbungen in den darauffolgenden 8 Jahren zu 

absolvieren sind. Damit ist einerseits der gesetzliche 

Rahmen für eine systematische Handhabung der Heserveübungen 

gegeben, andererseits aber den militärischen D~enststellen 

auch genügend Spielraum fUr eine sinnvolle Detailplanung 

der Übungen belassen. ' 

"Die Vc'rkürzung des Grundvlehrdierrstes erfordert 
die Bereitstellung einer entsprechebden Anzahl 
lärtgerdienenden Personals. Sollte die An~ahl,' 
des notwendigen Personals dUrch freiwillige 
Verpflichtungen oder sOYlstige i'.mBn8.hmen nicht 
erreicht werden, dann mUßte die Ergänzung durch, 

,die Möglichkeit einer gesetzlichen Verpflichtung 
sichergestellt werden können. 11 (s. 9 unten). 

Auf Grund einer zur Erlangung eines ents::Drechenden Über­

blickes erfolgten Befragung aller zu die~er Zeit den 
"' ... 

Präsenzdienst ableistenden '\'fehrpflichtigen - dics,e ]3efraf.jung 

wurde ohne j egliche ~~lerbung und or:.ne, kocl::r!?te Klarheit übcr 
die vorgesehene finanzielle Entschädigung ,der freiwillig 

Längerdienenden durchgefü,J.1.rt - vl1J.rde festge'stet'i t, daß 'sich 
iT:lBundesd~irchscllni tt ca. 8 .i0' d-~r' präsent~icner für einen 

frei~illig verlängerten Grundwehrdic~st in der Dauer von 

ein bis drei J'ahren und' ca." 28 ,% de~ Präscnt(Üerierfrei~ 
willig zum IlDurc~H1ienen" Cd'.h. enstelle eines sechsln,onatigcn 

Grundwehrdienstes + TruppenUbungen - 8 Uonat~ Grun~weh~dienst) - - . - .' {'. 

melden wUrden. Bei einen relativ schwachen Jahrgang von 

40.000 Vfehrpflichtigen bedeutet dies, daß sich 3. 200'~:'/ehr­
pflichtige zu einem um ein bis drei Jahre freiwillig ver-

I 
\ 
,', 

.-_._ .. -.... :." ... ;. 
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lä11gerten Grund\;/ehrdienst melden und 11.200 "durchclienen" 

werden. Die Bllndesregierung \'/ar und ist daher der I.leinung, 

daß ein gesetzlicher Zwang~niqht erforderlich, zweckmäßig 

und zielführend ist. 

Die '~:iehrrechtsnovelle 1971" enthäl t daher k.cinen gesetzlichen. 

Zwang zur Ableistung eines verlängerten Grundwehrdienstes bzw. 

zur Ableistung der Truppenübu-ll(;en UTh'TIi ttel bar im Anschluß 

an den sechsI'lonatie;en Grundwehrdienst. In diesem ZusrunI.1en­

hang darf erwähnt werden, .daß nunmehr die rlerbuTIG, ins­

besondere zum verlängerten Grundwehrdienst bereit~ ange­

laufen ist. 

Im übrigen wird auf jene BestimmunGen der "riehrrechts­

novelle 1971 11 ver\'liesen, die eine Hegelung für· den Fall 

vorsehen, daß die StUrke der Bereitsehtiftsverbände wider 

Erwarten unter einen bestimctten Stand sinken sollte. 

Hinsichtlich der Forderung .nach einer r.ülitärischen PÜ ... "l­

runl3sspi tze (S. 11) ist festzUf3tellen, daß grundsüt7-1iche 

Fragen der Heeresorganisation die J3undesregierungbestimrito 

Im Zuge der iteform des 13unde::>heeres ist die· Erfi.i.llung dieser 

l!'order~ng neben der Umst:cukturierung'des BundesrünistcriuITr;s. 

für Landesverteidißung eines der vordringlichsten Vo~haberi. 

"Das Einberufll.nrssvstem bc:wiert auf einer 
3-·Daligen Etnb6rufung (j8.hrlich 3 3:i..nberuf"ung?­
term.ine und zY':ar Peoruar,Juniund O.t.=tÜbCr) 0" .. 
(So 14 unten). 

Die Festlegung der Einberufungstermine heft niehtim \"lehr..;. 

gesetz zu ~rf61een.Durchressortinternehlaßnahmenwird 

obige Erapfehl ung nach einer uberg8.'~gspha::;e ab Okt ober 1971 
verwirklicht werden. 

. (. 

, 
i, '. 
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"Die EinberufunG der ':tehrpflichtir;en zum 
freiwillig verllingerten Grundwehrdienst 
und fUr den Unterstützunßsdienst erfolgt 
unmittelbar in die Truppe, für die sie zur 
weiteren Ausbildung bzw. Dienstleistung vor­
gesehen sind. 1t (S. 14 unten und S. 15 oben). 

Auch dieser Forderung uird ab dem Einberufungstermin 

Oktober 1971 Rechnung getragen. 

"Der J~inteilung in die vorgesehene -Funktion 
~eht i~ all~e;einen eine i0ei60hatige Gruhd­
ausbildunG mit Fun]ctionSfJchulung vora'uB, 
sodaß fUr diese crehrpflichtieen eine Uber­
lappende ,EinberufunG notwendiG ist. 11 (S. 15 oben). 

Die VerkUrzung der, Grundausbildung von rund drei auf 

zwei l.lonate unter Straffung und "Entrünpelung" des ,Aus­

bildungsstoffes wurde in,Ausbildungsrichtlinlen festge­

legt urtd bei den verschiedenen Waffengattungen erprobt. 

FUr Wehrpflichtige ab dem Einrtickungstermin 15. Juni 1971 
wird die zweimonatige Grundau~bildung bereits durchgeführt. 

IIDie Ausbildungstruppen der Landwehr bilden 
die Basis für ','iiederholungsüoUl1gen der Land­
wehr. Sie mUssen daher so organisiert sein, 
daß sie materiell und personell in der tage 
sind, Wiederhol ungsü bungen durchzufü!lren ". 
(S. 29 oben). 

])ie im. Zuge der Bundesheerreform vorgesel;.enen Land,::e~:r-

ausbildungsverbtinde sind in ihrer Orsanisation den der­

zeitipcn Ausbildungsbataillonen lihnlich. Eine 0esentliche 
~ ~. . . ,. 

Änderung tritt aber hinsichtlich ihrer Funktion ein. 

An die Stelle der bisher im monotonen 3 l:Ionate,-Rhytmus 

durchzufUbrenden Grundausbildung werden die Landwehraus­

bildungsverblinde in,Hil1kunft die sechsElonatige Ausbildung. 

der ~ehrpflichtigen in eineD Zuge durchfUhren und, im 

Wechsel mit dieser Ausbildungsphase den Rah~en für Wa:t'fen­

übungen der Landwehrverbhnde bilden • 

. i 

727/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)6 von 20

www.parlament.gv.at



-7 
" ' 

"DieVliederholungsUbungen\'IE;:ren geset.zl ich GO 

. zu verankern;d:iß die teilnehmenden \'1eh1'-" 
pflichtigen alci Solda~en i6 Sinne des{Wehf­
gesetzes gelten. 11 (S~ 29 I,litte). 

Diese Forderung ist durch die II'Hehrrechtsnovelle 197·1" 

erfüllt. 

"Die Bildung qualifizierter Reservekaqer, 
macht die EinfUhrungvon Pflich~/~ffen­
übüngen (gemciritsind l'flicht-Kacle'rübungen)" 
zwingend erforderl,ich". (S. 29 Mitte). 

Zweifellos hat hier die Bundesheer-Reformkommisston einer­

seits einen Nachholbedarf insbesondere auf dem Heserve­

unteroffizierssek'tor festeesteIlt, welcher unter anderem 

seine Ursache auch darin hrit, daß. das bisheriG? System 

der 124 Tage Inspektionen/Instruktionen (einschließlic4 

der diesbezüglich vorgesehenen Entschädigungsregelung) 

nicht geeignet war, ein nach Zahl und Qualität entsprechendes 

Reservekaderpe~sonal heranzubilden; andererseits hat die 

Kommission, unbesch2.det der gewichtigen 'Ar'blrl'ente," Vlelche 

gegen eine Z\vangGverpflichtung zu Kaderübungen sprechen 

(z.B. all:'. Probleme im Zusammenh2.ng mit dem Gleichheits';':;' "0 

grundsatz,Probleme der Wirtschaft usw.) ein vorn mili­

tärischen Standpunkt absolut sicheres System verlangt. 
, , 

Die 13undec- ..... e~ie-(·uYlC" '''ar unn ist !'lber de"t,;-:re;"-'unF.' d,:,D ~uch .. ...J..L. t':''> ...... ........ G I,,<.' . , .L o....t <....0. ' ...... .Li.L ....... _1 ....... :>' c ... .:v. c ..... 

im Falle der Heririziehung der Wehrpflichtigen zu Kader-. 

U"buTIc-en uDe:1 ~~rnl'+ 7U~ ~QOe~/'~~~~e~~llah~'~u~~ ~,,~ ~rel;--t.:) ... !.. .A. \.~t.,-"".i..... u .;....J ..&... ................ J . .J.., l;: .:: ... 1...... ... \...l .A. <...... ........ L..' J...l.. v .... .!..G ( ...... \,..t...l.. .L 

viillieer Basis unter den nunmehr durch die "Vlehrrechts-, 

novelle 1971 "verbe'sserten Voraussetzunsen sic}J.in 'ent:...., 
sprechender Zeit ein geeigneter Reservekader aufbauen 

lassen wird. Die gesetzliche'Yerpfli6htung zu KaderUbungen 

ist daher in der "':lehrrechtsnovelle 1971" [;rundsützlich 

nicht enthalten, vielm'ehr ist, ein Vlolrlabgewogenes Systerp. 

freiwillig~r Kaderübungen vorgesehen. 

;. -, 

727/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 7 von 20

www.parlament.gv.at



- 8 -

Die Zahl der von der Bundesheer-Reformkomrnission gefor­

derten Kadertibungen zU je 15 Tagen (S~ 29 unten) ergibt 

den in der w:Jehrrechtsnovelle· 1971" vorgesehenen Kader­

übungen gegenübergestellt folgendes Bild: 

TruppkOIiJJ:1andanten 

G rup p e nk oTIL":l8.nd an t en 

Zueskommandanten 

Offiziere 

Reformkonimissiön "YJehrrechtsnovelle 1971" 

2 

1- 2 

1 

2 

2· 

1 

1 

2 

Daraus ist ersicl;ttlich, daß die in de:r rrWehrrechtsnovelle 1971 11 

enthaltenen einschlügigen Bestimmungen den Vorschlägen der 

Reforr.llcommission hinsichtlich der Dauer der Kaderübungen ent­

sprechen •. 

"Reduktion der Sonderregelung über die Unter­
brechunG des ordentlichen Pr~se~zdie~stes 
(~.B. Dienstfreistellupg, vorzeitige ~nt­
lassun[d im Interesse des Ausbildune:serfolges. 11 

(S. 33 unten). 

Da es sich hiebei um die Frage dir mehr" oder weniger rigQ~ 

rosen Vollziehung der einscllliigigen gesetzlichen Bestirr,nunG(;l1 

handelt, wird dieser VorschlagI21i tEinfUhr1.;.ng" des sechs-" 
- . ~ 

monatigen Grundwehrdienstes im irlaßweceweitgellertd berUck~ 
sichtigt werden." 

Die Entschädigung für die einen freiwiilig verlüngerten Grund­

wehrdienst leistenden ~eh~pflichtigen (S. 34) {~t entspre~hend 

der EmpfehlunG der l{eformkoIJ.,"'7lission in der "\'[ellrrechtsnovelle 

1971" enthalten. 

Hinsichtlich der bezugsrechtlichen Probleme, die sich 

aus der Höhe der BezUge der"zeitverpflichteten Spldaten, 

der zur Ausübung einer Unteroffiziersfunktion her'an~ 
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gezogenen Beamten und Ve-rtraGsbedi6~st~t~n. ~ow"iG' dor O:ffiz~ere 
unterer Dienst-klassen verglichen J!lit der EntschädiGung der 

Vlehrpflichticen, die einen freiwillig verHingerten Grundwehr-. 

dienst leisten, ergeben, werden im Herbst unverzüGlich Initia-

tiven ergriffen.0erden. Die Vorarbeiten hiezu sind arigGord~et. 

Dio Abgeordneten zum na::tionalrat jener Parteien, die der "\'lehr-' 

rechtsnovelle 1971" ihre Zustimmung Begeben haben, st_ellten 

ihrerseit~ eine rasche Behandlunß'dieser Materie in Aussicht. 

Eine weitere Forderung der Bundesheer-Roformkommission 
. . 

sieht 11 Als ZVvischenlösung Maßnahmen zur Verbesserung . 

der Altersstruktur des Offiziers- und Unterbff;izj.~rs­
korps im Rahmen des derzeit geltenden.Pensionrechtes" 

(S.35 unten) vor. 

Auf Grund entsprechender VörariJeiten zur Erfüllung dieser 

Forderung - im Hinb~ick auf die bestehende Rechtslage kann 

es ~ich hiebe i nur urncine Aktion au(freiwilliger Basis 

handeln - wär ich schärfsten Angriffen der großen Oppositions­

partei ausgesetzt. Dennoch verdient auch diese_Ford~runi de~ 

Reformkommission weitgehende Berücksichtigung im Rahmen der 

gegebenen t>1öglichkeiten.· 
l 

. r'Ausschreibung höherer Dienstpostenim Bere:Leh des 
Ressorts' Landesvertej:digung durch die zuständIge .. 

Personalabteilung" (s. 35 urtE?n) .. 
-., '.~. ~. ". ", '. .,~ .' 

Diese Forderung der Bundesheer-heformko6mission wurde in 

dem zur Begutachtung ausgesendeten Entwurf eines Bundes-
~ 

gesetzes) mit dem Bestimmungen über die Ausschreibung be-

stimmter lei tender Funktionen getroffen i1erden (Ausschrei-' 

~ungsgesetz)~nicht nur hinsichtlich der Besetzung von 

Dienstposten des Bundes'ministeriurns für Landesverteidig;yng) 

sondern für alle Bundesdienststellen weitgehend berücksichtigt. 

J 

.\ 
. \ 
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Die aundesh~~;~~eformk6m~issiori ~q~deft i~rner 
eine umfassende, Neuordnung des Stellungsverfah:riens 

(s. 36 oben).' 

Die Erfüllung dieser Forderung bedarf keiner gesetzlichen 

Regelung. Diesbezügliche Vorstudien, u.a. auch im Ausland, 

wurden bereits durchgef\1.~rt bzw. sind noch im Herbst die-

- ses Jahres mit dem Ziel vorgesehen, durch eine entsprechen-
. -. ' ,.:..... .' 

de Anzahl ständiger Stellungskommissionen und unterweitge-

hender AnVlendungvon Diagnosestraßen und der Datenverarbei-' 

tung zu einem modernen Stellungssys'tem zu, gelangen, dess,~n 

Ergebnisse über den militärischen Bereich hinaus auöh wert­

volle Unterlagen für den Bereich der Volksgesundheit dar-' 

stellen Herden. 

11 Abänderung der bisher festgelegten rrauglichkeits­

grade in IItaugl1ch ll
, "vorübergehend untauglich" 

und 11 untauglich t1 (s. 36 Mitte)., 

Dieser Vlunsch wurde in derll Hehrrech tsnovelle 1971" voll in- . 

haltlich erfüllt. 

H\nsichtlich der Mobilmachung fordert die Bundes~ 

heer-Heformkommission: IISie (die Mobilmachung) 

wird nur dann voll und ganz ihren Zweck erfUllen; 

wenn sie 

a) rechtzeitig durch die StaatsfÜhrung angeord:"" 

net \1ird, 

b) in kürzestrriÖglicher Zeit durchgefÜhrt werden 

kann und 

c) das mobilgemac~te Reserveheer mit der M~sse 
seiner Verbänd'e sofort einsatzbereit ist. 11 

(s. 39 Mit'te). 

Soweit die Bestimmungen des h'ehrgesetzes die DurchfÜhrung 

der Mobilmachung selbst direkt oder indirekt beeinflussen, 

j, 
, 

.': . 
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'. . . 
hat die verabschiedete Jl\'I'ehrrechtsnov:elle 1971 it keine inhal t-

l-ichen Änderungen gebracht, \'leil die auf gesetzlicher Bas~s 

notwendigen Vorkehrungeri in ausreichendem Maße bereits ge- ' 
, ' , 

troffen sind. Durch die in der IIWehrrechtsnövelle 19'(111 vor~, 

gesehenen außerordentlichen' Ubungen bei außergewöhnlichen 

Verhältnissen ist eine allfällige Mobilmachung hinsichtlicl1: 

Zeitfaktor und Effektivität, inSbesondere durch die gegebene 

Möglichkeit vorausschauender Maßnahmen (wie z.B. Versorgungs­

ma'ßnahmen usw.) ""esentl ich unterstützt. 

Die Altersgrenzen für Truppenübungen, d~e von der 

Bundesheer-Reformko~mission vorgeschlagen werden 

(S. 40 oben), 

sind j_n der t1Vlehrrechtsnovelle 1911 11 weitgehend berücksichtigt 

,( 35 Jahrej Offiziere, Unteroffiziere oder'Chargen - 50 Jahre). 

Hinsichtlibh der~aderüburigen (fUr Reservekader) 

schläg~ der ~ericht d~r Bu~d~~h~~r-ri~rb~mkommission 
folgendes vor: 

t1VlaffenUbungen: (Kaderausbildung, bisher freiwillig) -

Zweck: Heran- und Fortbildung des notwendigen 
I Reservekaderpersonals (höhereCriargen, Unter-

6ffiziere und Offiiiere der Reserve) fUrdie 

Reservetruppen (Landwehr) 11 (s: 11-0 t-'ii t te). 

Der Feststellting der Bundesheer~Reformkommissioh, daß die 

Reservekaderausbildting bisher freiwillig war, ist hinzuzu­

fügen, daß sie nach der nunmehr verabschiedeten "Vfehrrechr.s­

novelle 1971',1 auch weiterhin-grundsätzlich freiwillig ist,' 

Das System der freiwilligen ReservekaderausbilduI1g _in: Form 

,der Kaderübungen ist durch die Novelle jedoch in eine den 

organisatorischen und ~ilitäri~chen Interessen wesentlich~ 

besser entsprechende, geordnete Bahn gebracht worden. 

, 
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"Den zu Wiederholungs- und Haffenübungen einbe­

rufemm Wehrpflichtigen wäre eine finanzielle 

Ent~chäaigung zu bezahlen, durch die der v91~e 

Verdienstentgang vergiltet wird, wobei d~rch 

ein besonderes Verfahren der personelle und 

admihistrative Aufwand der Heeresverwaltting 

so niedrig wie möglich gehalten werden solill 

(S • . 48 oben). 

Die in der rrWehrrechtsnovelle 1971 1f festgesetzten Entschä­

digungssätze für waffenübende Wehrpflichtige in der Höhe 

von S120~- bis S 240,- täglich, im Falle freiwillige~ 

Waffenübungen in der H5he von S 70,- bis S 240,- täglich, 

, entsp~echen weitgehend der Forderung der Reformkommission. 

Der Versuch der RegierlLl1gspartei, durch einen ents·prechen­

den Antrag über die Entschädigungsart im Landesverteidigungs~ 

ausschuß den ad~inistrativen Aufwand der Heeresverwaltung , 

hinsichtlich der Entschädigungsauszahlung so niedrig wie 

möglich zu gestalteh, stieß auf einen vehementen Widerstand 

der großen Oppositionspartei, sadaß im Redaktionskamitee 

keine gemeinsame Formulierung gefunden werden konnte. 

" 

"1m Falle einer Verkürzung der Grund.-.rehrdienst­

zeit auf 6 Monate wäre es nicht vertretbar, die 

ordentlichen Präsenzdiener generell mit eine~ 

A . f - '- ~ '- t 11 ( s' 118 te) usgangsunl arm aUS~Ms~a0 en ,~, un n • 
. ., . 

Die Ausstattung der Wehrpflichtigen, die den sechsmariatigen 

Grundwehrdienst leisten, mit einer Ausgangsuni:Corrrl erfolgt 

künftig nur mehr auf deren ausdrückliches Ersuchen. Die ent­

sprechenden erlaßmäßigen Verfügungen sind teils in Bearbeitung, 
: " 

teils berei ts erfolgt. Auf Grund einer durchgeführten Befragung, " 

ist damit zu ~echnenJ daß im Durchschnitt etwa 50 % der~Wehr­
pflichtigen., die den Grund\,:ehrdienst leisten, von der Mögfich-, 

keit~ eine Ausgangsuniform zu erhalten., Gebrauch machen werden~ 

dies bedeutet eine gewisse Einsparung. 
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IIDie Höhe des Tageskostgeldes, sollte unverzüglich 

den Änderungen der L~bensmitteipreise angepaßt 

\·1erden.1I (3: 49 oben). 

Die Festsetzung des Tageskostgeldes ist nicht,im Wehrgesetz 

vorzunehmen, sonderri erfolgt im administrativen Wege auf Grund 

eines Einvernehmens zwischen dem Bundesministerium~fUr Landes­

verteidigung und dem Bundesministerium fU~ Finanzen. Zur An­

gleichung des Tageskostgeldes an die Lebensmittelpreisent-
. .. 

wicklung wird eine noch heuer wirksam werdend~ entsprechende 

Erhöhung des Tageskostgeldes vorgesehen. 

11 Die bestehenden Ven'lal tungsvorschriften, ,insbe-': 

'sondere auf dem Gebiet der Materialverwaltung, 

sollen im Sinne einer Rationalisierung und Ver­

einfachung der Verwaltung einer eingehenden Über­

prUfung unterzogen \-.ierden. n (s. 50 oben) .. 

Am 14. April d.J. wurde mit Mihisterweisung Nr. 8 eine um­

fassende und tiefgreifende Analyse mit dem Ziel einer ein­

schneidenden Vervlaltungsvereinfachung bei der Truppe ange­

ordnet. Die Auswertung derAnalyseergebnisse~ist j~Gange, 

sodaß in absehbarer Zeit konkrete VereinfachungsmaBnahmen 

eingelei tet "'[erden können. 

"Die Bundesh,eer-Reforrnk9mmisslon empflehl tder 
,".,>. 

Bundesregierung, die gesetzlichen und or~anisa-

torlschen'Vora0ssetzungen zu schaffen, durch die 

Wehrpflichtigen, die aus Gevlissensgründen deri 

Hehrdienst '- gletchgUltig, ob den \tlehrdienst liber;;' 

haupt oder den \'Jehrdienst mit 'der\vaff~ - ablehnen, 

die Leistung eines Wehrersatzdienste,s.ermögllcl').t 

wird (S. 51 oben). 

,Die Regierungspartei hat einen den 1:Iehrersatzdienst betref­

fenden Antrag im Landesverteidigungsausschuß eingebracht.Dieser 

, I 
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enthielt jene gesetzlichen Bestimrnungerf, v:elche zu diesem 

r:'ragenkomplex im Wehrgesetz erforderlich sind, vlährend für 

die Durchführung des Ersatzdienstes ein eigenes Vlehrersatz-' 

dienstgesetz notwendig ist, weil dieser außerhal~ des Bundes­

heeres geleistet werden soll (eine diesbezügliche RegierUngs­

vorlage ist in Bearb~itung). Durch die ablehnende Haltung der 

großen Oppositionspartei konnte im Redaktionskomitee keine ein-

~ernehmliche Formulierung hinsichtlich der im Wehrgesetz zu be-

rücksichtigenden Bestimmungen über den Wehrersatzdienst gefun­

den werden. 'Dieser Antrag der Regierungspartei blieb dahep in 

der nUnmehr beschlossenen ltilJehrrechtsnovelle 1971 11 unberück­

sichtigt. 

"Die über die Zeit des ordentlichen Präsenzdienstes 

von 6 Monaten hinausreichende Dienstleistung soll' 

entspr'echend honoriert 'werden ll (s. 66 1'-'ii tte). 

In der nunmehr beschlossenen IIVlehrrechtsnovelle 197111 wird die 
über sechs Monate hinausreichende Dienstleistuhg wie folgt llono­

rlcl':'t: 

Einrü~kungstermine 4. Jänner und 1. April 1971 Ulberg3n~~·eG.elur~8..2 

Gesamtdienstzeit : 7 1/2 Monate. J\bdem siebenten Monat gebühren 

S 60,- Taggeld = 
monatl. Prämie = 

s"1800,-' monatlich 

S .11~00 J -

. Gesamtsumme für die 1 1/2 Monate = s 4800,- . Dazu kommen 

Dienstgradzulage sowie freie Verpflegung, Uniform und Unterkunft. 

Infolge der 7 1/2 Monate dauernden Grundwehrdienstzeit -keine 

Truppenübungen. 

Apleis tung e iIle s 8 f·1onate dauernden Grund'..:en'cdi enstes ans ta t t 

" ~)nes 6-monatigen Grundvlehrdienstes plUS 'l'ruppen~bunsen (,!Durch­

, diener ll 
) 

Gesamtdienstzeit 8 Monate. Ab dem siebenten Monat gebUhr'en 
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s 60,':' 

monatl. 

Taggeld = .' 

Prämie = 

Gesamtsumme für 2 Monate = 

15.-' 

s 
S 

S 

1800,-
'. monatlich 

1400,-

61wo,- Dazu kommen 

Dienstgradzulage sowie freie Verpflegung, Uniform und Unterkunft. 

Infolge der 8 Monate daue~ri~en Grundwehrdienstzeit -kein~ 

Truppenübungen. 

Freiwillig verlängertel" . Grundwehrd·ienst 

(Verlängerung 3rvIonate .bis 3 Jahre) . 

Es' gebühren 

S 60,­

monatl. 

rraggeld 

Prämie 

Gesanitsumme für 3 rvIonate Verlängerung 

S 1800,­

. S 1400,,-

S 2600 z·~ 

monatlich 

Gesamtsumme für 6 Monat~ Ver 1 änge-rung S 12 ,,200,1 - .' 

Gesamtsumme für 1 Jahr Verlängerung, :.?~8.400c 
Gesamtsumme für 2 Jahre Verlängerung S 76.800,_= 

Gesamtsumme für 3 Jahre Verlängerung' S 115·'. 200 5 :- Dazu kommen 

Dienstgradzulage, sovlie freieVerpfleguhg, Uniform. undUnterlcunft. 

Wehrpflichtige}), die. einenfreülillig verlängert"en: GrundHehrdienst 

'. 

" \ 

~ 

in der Dauer von drei Jahren leistqn, Hird im dr1t'ten Jahr eIne ! 

Berufsweiterbildung zute1l, deren Kosten vom Bund getragen werden. 
1-' 

Diese Berufsweiterbildung erm6g1ichtdas Verbleiben 'be~m Bundes-

heer als Berufssoldat ,bZH. erleichtert dert.Übertritt zur,Ge-ndar­

.merie,Folizei,· Zollwache, Justizwache bder in and~re Berufe wesent­
. lieh." 

. . 

Darni tsind die zur Gewinnung -der längerdienenden Sold~ ten ge-:- . 

eigneten Maßnahmen, wie sie von der BUndesheer-'-Reformkomfilission . 
. , 

" , 

gefordert wurden, wohl in~inementscheidenden Maße getrqffen: 
.' .. 

Es mag nun sein, daß· es noch verschiedene Forderungen, Empfeh­

lungen und Anregungen der Bundesheer":"Reformkommissiongibt" 

die der ,eine oder andere"je,riachseinem Gesich~spunkt" als< 

U flankierende Maßnahmen" Qeträchtet. Sowe i t diese materielle, 

j 

. :. 
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rUstungsmäßig~und damit auch bUdgetäte Belanße be~reffen,. 

darf ich auf meine BeantvlOrtung der parlamentarischen An­

frage Nr. 850/J vom .30. Juli 1971, Zahl; 9. 592-PrasB/71, 'ver:­

weisen. 

. .zu 2: 

.. 
Zu .den im Brief der 1700 Offi'ziere angeführten. fehlehden' . 

. Voraussetzungen für eine 11 effektive· und gl aubvlürdi ge Lan­

desverteidigung" erlaube ich mir wie folgt stellung zu nehmen: 

Zu zvrei der vier angeführten fehlenden Voraussetzungen darf· 

ich ausführen: Die vJehrpflicht dauert auch nach der beschlos­

senen tlWehrrechtsnovelle 1971" 'wei terhin b1s' zur Vollendung 

des 50. Lebensjahres. Offiziere, Unt~roffiziere der. ReserVe 

SOv/ie technische Spe~ialkräfte dürfen in den Fällen des § 2 

des Wehrgesetzes sogar bis zum Ablauf des Jahres, in dem s~e. 

das 65. ,Lebensjahr vollendEm, .zur Dienstleistung herangezogen 

'. J:lerden .. ES dürfte .. irt diesem Ztfsc':minerih§h'gden 1700 unter>f'~rtig-·. 
~en Offizieren, von denen ~ieleder Bundesheer-ReformkoMmidsion c 

. . 

. angehört haben, ein Irrtumunt'erlaufen sein. Zur Ableistungder-

Truppenübungen dürfen \'lehrpflichtigc - Hie von der Reforrilkom­

mission (s. Lto oben) empfohlen - jedenfalls nU.r. bis zur Vc11-. 

endung des 35'" Lebensjahres, ~ofernsie aber Offiziere, U.(lter­

offiziere .oder Chargen. der 'ReserVe si~d, bis zur Vollendung 

. des 50. Lebensjahres einberufen werden. 
. . . . .' 

Weiters ist festzustellen, daß ,die vorgesehene Dauer des 

ordentlichen Präsenzdienstes, zu dessen Ableistung der Wehr­

. pflichtlge verpflichtet ist, sechs ~'lonate (Grund\'rehrdienst) 

und 60 Tage (Truppenübungen) oder acht Monate (Grundwehrdienst) 

beträgt. Anstelle der geforderten 15-tägigen strategischen' 

Reierv'(; sind in der "I'Jehrrechtsnovelle 1971" in einer zweck­

mäßigeren Ar.t und 'vleise' außerordentliche Übungen bei außergc-. . 

wöhrÜlchen.verhältnisseD v9rgesehen. Damit tst auch diese im 

Brief.der 1700 Offiz;iere genannte vorau~setzung erfüllt. 

, I 

! . 
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Die vorgetehene Freiwilligkeit für ltingerd~~nende Soldaten 

(insbesondere in der Bereitschaftstruppe) und ReserveJ:adcr 

(insbesondere in der Landwehr) wird im Brief',: der 1700' 'Offiziere 

besonders kritisiert.-

Es ist verständlich, daß Offiziere aus ülrer fachlichen Sicht, 

trotz 23.11er vorgesehenen finanziellen und sonstigen Anreize, 

zur Erreichunß einer ausreichenden Anzahl an Fre:Lwillißennel-

., ,.:~,:" dungen als l..1aßnah)::18 der absoluten.Sicherheit die gesetzliche. 
. . '. . 

Verpflichtungsmöglichkeittalsb den Zwang~fordernoSie über-

sehen aber mit dieser Forderung die Schwierigkeit, die. der 

demokratisch-rechtsstaatl~ch~ Grundsatz, daß 'jede Art von 

gesetzlicher Verpflichtung unter gleichen V~rhältnissen~n 

gleicher WeiBe die Staatsbürger zu treffen hatiin der Ver~ 

Vlirklichung mit sich bringt. Es sei in diesem ZUSDp..rnell..1.ang nur 

auf die Schwierigkeiten Ver\'/ü:;sen, die si<;:h aus der bisherigen. 

Praxis hinsichtlich der Inspektionen und Instruktionen erGaben •. 

Dj.e 1700 Offiziere dürften auch·U.bersehen haben, daß die "\'iehr':' 

rechtsn0velle 1971" für freiwillig längerdienende Soldaten, 

wie dies bereits Zlt Punkt 1 der geC'enstlineUichen Anfrac;e aus­

führlich dargelegt wurde, einen angemessenen'finanziellen Anreiz 

vorsieht, ','/elcher nicht ohne jeden Einfluß auf das soziale 

Prestige di~serSoldaten bleiben kann. 

Hinsichtlich d~s Reservekaders stell~n die 1700 Offizierefes~;. 

daß auf Grund legistischer, . finanzieller ~nd zeitlichcrBeschrän;... 

kungen es schon bisher nicht moglich'.'lar, den erforderlichen 

Kade:rT2,hmen (ge::wint ist der nal1men2.ri Reserveko.der) zü schaffeno 

Diese Feststellung kann ich nur bestiltieen und verstehe daher 

die 1700 Offiziere, wenn ihnen aus ihrer f~chlich orientierten 

Sicht selbst ein Zwanßsmittel, \'lelches o.llerdinßsmeincr l!leinung 

nach einer Problematik, insbesondere hinsiChtlich der tatsäch­

~ichen Gleichbßhandlung aller Wehrpflichtigen, nidht entbehrt, 

traßbar erscheint, um den enor:nen,. in vielen Jahren aneefal-
. . 

lenen Nachholbedarf abzubauenoMi t der EinführUl1gder K8:der-

übungen nach der Empfehlung. der 13undesheer-Reforr.Jcom.r.üssionund 

der angemessenenfinan~iellenEntscli'ädigung für die .. Übenden 
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vlUrdenaber jene \'lesentlichen G1'~J.nde beseitiGt, die sicher­

lich daiUr maßgeblich waren, daß der er1o~derliche Res6rve-
, 

1<:ade1'ra11:Jen bisher nicht geschaffen werden konnte.· 

I~ übrigen darf ich mir ZU~ Frage der gesetzlich~n Ve~­

pflichtung von Wehrpflichtigen zum "Längerdienen" bzw. 

zur Reservekaderausbildung erlauben, auf ein in der Öffent­

libhkeit bekanntge~ordenes, nicht.ungewichtiges Symptom für· 

einen bei Offizieren eintretenden Sinneswandel_hinzuweisen, 

welcher meine oben dargelegten Ausführungen bestärkt. Der 

KomrJandant der Landesverteidigungsakademie, ej.ner der rang­

höchsten und gerdchtigsten Unterzeichner des Briefes der 

1700 Offiziere hat, \'/enn rlan dem unter dem Titel "Die. Armee? 

Bis Jahresende ist sie hin! " in der Tageszeitung "Die Presse 11 

erschienenen Artikel vom 12. Oktober 1970 Glauben schenken 

darf, im ZUSarrlJrrenhang mit· der· Frage der freiv/illig läncer­

dienenden Soldaten die überaus pessimistische Äußerung 

getan, daß die Armee Eitte 1971 "hin ll sei, sobald die letzten 

lTeunmonatesoldaten ahl.,üstcn. '.'Iie aus einem in demselben 

Presseorgan erschienenen Artikel vom 30~ Juli 1971, also . ~ .... -

rund ein knappes Jahr spüter., unter den Ti tel "I·leer: Um­

gliederung ueginnt im Herbst" entnor:nnen vIerdenkann, beur­

teil te ders~l 'oe KOITllilandant der IJandesverteidi;unGsakc"!.der.üe 

die Aussichten, 15.000 Lltmn für die gelÜal1teEereitsch2.fts­

truppe zu gewinnen, 8.1s gut. Ich kann iL'1 Hinblick auf dieses 

Symptom nur hoffen, daß bei möglicl1st vi.elen Of:f:i.zieren ein 

ähnlicher Sinneswandel Platz greift und daß di.e .vom fach-

ll·c'nen "Res-u;reht~"rl -r'r::r.n r:ltlc~O-L'-'-'--e--'-' ~;r ...... r.o ...... .,l'ie"t· ~e~ei-Le+:::') ""!' ...... "Q ... ;'1.~.1~ d • _ _ ___ a __ •• c ....... ) . u." • oJ.J.'~.~,-,"-."~.l. . 5 ~ ~.IJ J vc;; ;..cd . ~-.~ 

dieser Sicht durchaus verstündliche Forderung nach einem 

gesetzlichen Zwang, der aber meiner Ueinung nach ~ußerst 

probler:.atisch ist, der:t nunmehr auf guter ftnanzieller Basis 

stehenden Sy[.;teffi der ;Herbung u:::1d Frei\'.'ilJigkei t '::ei.chen \\'ird. 

Denn Freiwilli.ge leiDten ihr'en Dienst gut und gern, Ge~:".'flUlgene 

leisten ihren Dienst jedenfalls dann ungern und mit Widerwillen, 

wenn sie das GefUhl haben, daß nicht j edel.' ancler'e, der sich i.n 
. . . 

der gleichen Situation befindet, dieseri Dienst ebenfallsz~ 

1 eisten hat. 

j , ., 
i , 
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Da sich die im Brief der 1700 Offiziere entb2ltenen "unabdinc;":" 

baren Voraussetzungen" sehr eng an die "fehlenden Vor2~us­

setzungen", zu vvelchen oben bereitr; Stellung geno:;Uilen YJUrde, 

anlehnen, darf ich mir erlauben,' zu diesem runkt der gegen­

ständlichen Anfrage kurz zu afitworten. 

Die Dauer der Wehrpflicht wurde in der "Viehrrechtsnovelle 1971" 

nicht herabgesetzt. 

Der ordentliche Prtisenzdienst(Grundwehrdienst und Truppen­

übunGen) entspricht unter Einbeziehung der für o.ußerGc'iiühnliche 

Verhältnisse vorgesehenen Regelung der außerordentlichenUbungen 

der Empfehlung der Bundeshecr-Refornkor:lIIlission und damit den 

d io s be zUgl ichm unabdingbaren Vorau;:>setzungen' im Brief der 

1700 Offiziere. 

Zur Frage der Zwangsverpflichtung zum längerdiencinden Soldaten 

.und zur Reservekaderausbildung habe ich oben bereits ein­

gehend Stellung genommen. Das künftige Ergebnis wird zeigen, 

ob gesetzliche Zwangsmaßnahmen in dem,Ausmaßunabdin6barsind, 

daß dallli t zwar de jure eine gleiche Be:::andlung ','/ehrpflichtieer 

vorgesehen ist, in der praktischen Auswirlr~ung aber eine Un-' 

Zu. 4: 

Zu den iL1 Brief der 1700 Offiziere entha1 tenen vlei teren "vor­

dringlicr.en Eaßnahmen" darf ich wie folgt Stellung nehl~en: 

Die verantwortliche milit~rische Führungsspitze wird in KUrze 

geschaffen sein. Ich darf darauf hinv/eiseri, daß ich arn 22. Juli 

197ide~ 1andesvertcidigungzra{ bereits einen 2U~dlichen 3ericht 

, 
" 

, ., 
1 

------------------------------------_/~--------------------------------------~--~~~--~ 
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. 
über die vorgesehene Umgliederurtg des Bundesninisteriums. 

für Landesverteidigung erstatteto. Zur Vorbereitung und 

DurchftD1rung dieser Eaßnah;::.e, die keiner gesetzlichen 

Regelung bedarf, werden alle hiefür vorgesehenen Stellen 

rechtzeitig eingeschaltet werden. 

Die Forderung nach einer Rerauslösung der Militärpersonen 

aus dem Bearntengehaltsschema. best6ht in dieser oder jener 

Form schon seit· der Wiedere:D~chtung des TIur:desheeres im 

Jahre 1955. Daß bisher noch keine 'entsprechende Regelung 

gefunden werden konnte, zeigt, wie schwierig diese hlaterie 

ist. Diese Frage ist unter ~itwirkung von Gewerkschaft und 

Personal vertretung gründlichstzu prüfen. Der Usstand, daß 

die Abstimmung der verschi~densten, oft auch divergierenden 

Stellungnahmen zu diesem?roblem äußerst schwierig ist, läßt 

es nicht gerade billig erscheinen, nach einer so langen Zeit 

erfolgloser Bemühungen TIl),YlI:iel'lr gleichsam sofort eine ent­
sprechende Regelung zu fordern, zumal kein ursHchlicher und 

unr.1ittelbarer Zusa.;"':1;'1enh[mG mit der i3unde~3heerrefor!Jl bestehto 

Als vordringliche 1'.1aßnahr:le habe ich jedoch alle in neinem 

Ressort zu treffenden Vorbereitungen v~ranlaßt, UD gewisse finan-

Z l' e J 1 e"";) ,~ h +-; 1 ' '()" 'Y1 ' + ~ .,... r 1~ 11' c b -'- e -'- Cl n ~ 0 1 0.1 a ""u' e n , :- ,_ . ~.JerHJ.~ __ ue-,- 19uDCj8.J. von Zelv{e~).- ,.u u'---' ..." _ 

. von Beamten undVertragsbedienst·eten in Unteroffiziersfuri.ktion. 

sowie von Offizieren der unteren Dienst~lassenim Hinblick auf 

dl' e +"'r "i h -PI' 1, .. "d- -f'Y'e;""l·l.1- -i a veY'ic;,1nr,-e-,-.t·~·n Gru-nd:.... ~U Yle_,rp~ lClltlge, ale en ~~ -" '-0 ~- • ~':ö. ~ ~.- ,--

wehr~ienst leisten, vorgesehene Entschädigung, möglichst zu 
verr:leideri. 

Bezüglich der als. vordringliche I;Iaßnahme genanl1ten Budget-

forderu~g darf ich mir erlauberrj auf ~eine bereits er~thnte 
\ 

.13eant"lortung der parlamentarischen iu.Ylfrage lTr. 850jJ zu ver-

v/eisen. 

~ ____ ~~ ______________ ~ ______ ~ __ ~ ______________ -a\ ______________ ~ ____________________ ~ 

727/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)20 von 20

www.parlament.gv.at




